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Suhl setzt neue Maßstäbe: Digitale
Barrierefreiheit für alle!

Suhl startet neue touristische Webseite für barrierefreien
Zugang. Ziel: Alle Angebote für Gäste zugänglich machen.

Suhl, Deutschland - In Suhl gibt es seit kurzem eine neue
touristische Internetseite, die spannende Einblicke in die Region
bietet. Diese Plattform wurde mit den Zielen gestaltet,
übersichtlicher, attraktiver und vor allem barrierefreier zu sein.
Diese Initiative steht im Kontext des neuen
Barrierefreiheitsgesetzes, das die Zugänglichkeit von Produkten
und Dienstleistungen für alle Menschen sicherstellen soll. Laut 
insuedthueringen.de sind die neuen Online-Angebote ein
Schritt in die richtige Richtung, um touristische Erlebnisse für
alle zugänglich zu machen.

Das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) wird am 28.
Juni 2025 in Kraft treten und erhebliche Veränderungen mit sich

https://www.insuedthueringen.de/inhalt.neue-tourismus-seite-wie-suhl-seine-gaeste-virtuell-einlaedt.883d7ab1-a27d-4dc3-96de-1ce4f67ec52d.html


bringen. Es setzt die Europäische Barrierefreiheitsrichtlinie um
und zielt darauf ab, die Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen, älteren Personen und solchen mit wenig
Erfahrung mit digitalen Medien am Wirtschaftsleben zu fördern,
wie die IHK Suhl berichtet. Besonders im Fokus stehen die
digitale Barrierefreiheit und die Einhaltung von
Zugleichkeitskriterien bei der Gestaltung von Angeboten.

Der Weg zur digitalen Barrierefreiheit

Was bedeutet digitale Barrierefreiheit konkret? Es geht darum,
dass Websites, Apps und andere digitale Inhalte für alle
Menschen zugänglich sind, darunter auch Personen mit Seh-
oder Hörbeeinträchtigungen sowie motorischen
Einschränkungen und Lernschwierigkeiten. Der Verein
Barrierefrei hebt hervor, dass eine barrierefreie Gestaltung die
Selbstständigkeit und Teilhabe am digitalen Leben erhöht.
Zudem profitieret auch die Geschäftswelt, da barrierefreie
Angebote breitere Zielgruppen ansprechen und damit die
Kundenzufriedenheit steigern.

Insgesamt sieht das BFSG eine Reihe von Anforderungen vor. So
müssen Produkte und Dienstleistungen für Menschen mit
Behinderungen sowohl zugänglich als auch nutzbar sein. Dazu
gehört beispielsweise die Bereitstellung von Informationen über
mehrere sensorische Kanäle und die Erfüllung von
Anforderungen an Schriftgröße und Kontraste. Unter den
abgedeckten Produkten sind unter anderem Hardwaresysteme
wie Computer, Selbstbedienungsterminals und E-Book-
Lesegeräte.

Pflichten für Unternehmen

Besonders interessant ist die Tatsache, dass das neue Gesetz
nicht nur für öffentliche Einrichtungen, sondern auch für private
Unternehmen gilt, die digitale Dienstleistungen anbieten.
Kleinere Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten und
einem Jahresumsatz von max. 2 Millionen Euro sind von den

https://www.suhl.ihk.de/unternehmen/recht/aktuelles/januar-2025/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz-digitale-barrierefreiheit-wird-fuer-unternehmen-pflicht
https://www.barrierefrei.at/digitale-barrierefreiheit/
https://www.barrierefrei.at/digitale-barrierefreiheit/


Anforderungen ausgenommen, wie die IHK weiter erläutert. Für
diese bietet das Gesetz jedoch auch Anreize zur Schaffung
barrierefreier Angebote, um die eigene Reichweite zu erhöhen
und den Kundenstamm zu erweitern.

Die Einführung der neuen touristischen Webseite in Suhl passt
also perfekt in diesen Rahmen und zeigt, wie Städte und
Unternehmen Verantwortung übernehmen, um allen Bürgern die
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. In Zukunft
können sich Nutzer nicht nur auf ein besseres Online-Erlebnis
freuen, sondern auch auf eine inklusive und barrierefreie Stadt,
die mit gutem Beispiel vorangeht.

Details
Ort Suhl, Deutschland
Quellen www.insuedthueringen.de

www.suhl.ihk.de
www.barrierefrei.at

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net
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